
Marktpreise* 2024 
 

 
 

* Es kommt 2024 zu keinen Abzügen auf Grund der durchschnittlichen Aufwendungen für 
Ausgleichsenergie aus 2023 (§ 13 Abs. 3 ÖSG 2012). Das entsprechende Gutachten der  
E-Control finden Sie hier. 

 

 

 

https://www.oem-ag.at/fileadmin/user_upload/Dokumente/gesetze/Gutachten_Aliquote_AE_und_Verwaltungsaufwendungen_2024_final.pdf

